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Datenschutzinformation – Hundesteueranmeldung 
 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb möchten wir 

Sie hiermit gemäß den Vorgaben der Art. 13 und 14 der DSGVO über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der Anmeldung, Festsetzung, Erhe-

bung, Verwaltung und Abmeldung der Hundesteuer im Markt Bruckmühl verarbeitet werden, 

informieren. Nehmen Sie hierzu bitte die nachstehenden Informationen zur Kenntnis. 

 

Soweit personenbezogene Daten nicht direkt bei Ihnen, sondern aus anderen Quellen er-

hoben werden, informieren wir Sie ergänzend gemäß Art. 14 DSGVO. 

 

1. Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts 

 

Markt Bruckmühl 

Gewerbepark BWB 13  

83052 Bruckmühl 

Tel.: 08062/59-0 

E-Mail: rathaus@bruckmuehl.de  

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 

CyberTecc GmbH 

E-Mail-Adresse: info@cybertecc.de 

 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, soweit dies für die Durchführung der 

Hundesteuer erforderlich ist. Dies umfasst insbesondere: 

 

• die Anmeldung und Abmeldung eines Hundes, 

• die Prüfung der Steuerpflicht, 

• die Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, 

• den Erlass und die Verwaltung von Hundesteuerbescheiden, 

• die Zahlungsabwicklung, 

• die Bearbeitung von Ermäßigungen, Befreiungen, Änderungen und Rückfragen, 

• die Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren, 

• die Erfüllung gesetzlicher Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten. 
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Rechtsgrundlagen 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt insbesondere auf Grundlage von: 

• Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, 

• Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse 

bzw. in Ausübung öffentlicher Gewalt, 

• Art. 1, Art. 2 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG), 

• Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), 

• der Abgabenordnung (AO), soweit diese nach den Vorschriften des Kommunalabgaben-

gesetzes entsprechend anwendbar ist, 

• der Hundesteuersatzung des Marktes Bruckmühl, 

• dem Bayerischen Datenschutzgesetz, soweit ergänzend anwendbar. 

 

Die Hundesteuer wird als kommunale Abgabe auf Grundlage der Hundesteuersatzung des 

Marktes Bruckmühl erhoben. Die Satzung beruht insbesondere auf Art. 1 und Art. 2 Abs. 1 

Satz 1 KAG sowie Art. 23 Satz 1 GO. 

 

Eine Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung findet im Rahmen der Hundesteuer 

grundsätzlich nicht statt, soweit die Daten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Ge-

meinde erforderlich sind. 

 

4. Kategorien von personenbezogenen Daten 

 

Je nach Einzelfall können insbesondere folgende personenbezogene Daten verarbeitet wer-

den: 

• Vorname und Nachname der Hundehalterin oder des Hundehalters, 

• Anschrift, 

• Kontaktdaten, zum Beispiel Telefonnummer und E-Mail-Adresse, soweit angegeben, 

• Geburtsdatum, soweit für die eindeutige Identifikation erforderlich, 

• Angaben zum Hund, insbesondere Name, Rasse, Geburtsdatum bzw. Alter, Ge-

schlecht, Beginn und Ende der Hundehaltung, gegebenenfalls Kennzeichnungsnum-

mer oder Hundesteuermarke, 

• Angaben zu früheren oder weiteren Halterinnen und Haltern, soweit erforderlich, 

• Bankverbindung, soweit ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wird, 

• Zahlungs- und Buchungsdaten, 

• Angaben zu Steuerbefreiungen oder Steuerermäßigungen, soweit beantragt, 

• Nachweise, soweit sie für die Entscheidung über die Hundesteuer erforderlich sind. 

 

Ein Versicherungsnachweis wird nur verarbeitet, wenn hierfür im konkreten Verfahren eine 

rechtliche Grundlage besteht oder die Vorlage für die Bearbeitung eines Antrags erforderlich 

ist. 

 

5. Herkunft der Daten, sofern diese nicht bei Ihnen erhoben werden 

 

In der Regel erheben wir Ihre personenbezogenen Daten direkt bei Ihnen. Soweit erforder-

lich, können Daten auch aus anderen zulässigen Quellen stammen, zum Beispiel aus dem 

Melderegister, aus Unterlagen anderer gemeindlicher Stellen oder aus Mitteilungen anderer 

Behörden, soweit hierfür eine gesetzliche Befugnis besteht. 
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6. Kategorien von Empfängern oder Empfänger, denen Ihre personenbezogenen Daten 

offengelegt werden oder noch offengelegt werden können 

 

Innerhalb des Markt Bruckmühl erhalten nur die Stellen Zugriff auf Ihre personenbezogenen 

Daten, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Dies können insbesondere sein: 

• Steuerverwaltung, 

• Gemeindekasse, 

• Finanzverwaltung, 

• Vollstreckungsstelle, 

• Bürgerbüro oder Ordnungsamt, soweit sachlich erforderlich, 

• interne Prüfungs- und Kontrollstellen. 

Außerhalb des Markt Bruckmühl können personenbezogene Daten, soweit erforderlich und 

rechtlich zulässig, insbesondere an folgende Empfänger übermittelt werden: 

• IT-Dienstleister und sonstige Auftragsverarbeiter, 

• Zahlungsdienstleister oder Kreditinstitute im Rahmen der Zahlungsabwicklung, 

• Rechtsaufsichtsbehörden, 

• Gerichte, Rechtsanwälte oder Vollstreckungsbehörden, 

• andere öffentliche Stellen, soweit eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis oder -

pflicht besteht. 

Eine routinemäßige Übermittlung an Polizei, Feuerwehr, Versicherungen oder Privatperso-

nen erfolgt im Rahmen der Hundesteuer nicht. Eine Übermittlung an solche Stellen kommt 

nur im Einzelfall in Betracht, wenn hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht oder dies zur 

Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben erforderlich ist. 

 

7. Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland 

 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internatio-

nale Organisation ist nicht beabsichtigt. 

 

8. Dauer der Datenspeicherung 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie dies für die Durchführung 

der Hundesteuer, die Bearbeitung des Steuerfalls sowie zur Erfüllung gesetzlicher Aufbe-

wahrungs- und Dokumentationspflichten erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfristen richten 

sich insbesondere nach den abgabenrechtlichen und kommunalrechtlichen Vorschriften. 

Steuerlich relevante Unterlagen werden regelmäßig bis zu zehn Jahre aufbewahrt. Die Frist 

beginnt grundsätzlich mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuerpflicht endet bzw. 

der Vorgang abgeschlossen ist, soweit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist. 

 

9. Ihre Rechte (DSGVO) 

 

Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen Voraussetzungen insbesondere folgende 

Rechte: 

 

• Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, 

• Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, 

• Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, 
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• Recht auf Mitteilung nach Art. 19 DSGVO, 

• Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO, soweit anwendbar, 

• Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO, soweit die gesetzlichen Voraussetzun-

gen vorliegen. 

Diese Rechte können eingeschränkt sein, soweit gesetzliche Aufbewahrungs-, Dokumenta-

tions- oder Verarbeitungspflichten bestehen oder die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer 

öffentlichen Aufgabe erforderlich ist. 

 

Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde 

 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen 

Datenschutzrecht verstößt, können Sie sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbe-

hörde beschweren: 

 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz 

Postfach 22 12 19, 80502 München, Telefon: +49 89 212672-0,  

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de, Internet: www.datenschutz-bayern.de 

 

10. Erforderlichkeit der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten 

 

Die Bereitstellung der für die Hundesteuer erforderlichen personenbezogenen Daten ist ge-

setzlich vorgeschrieben bzw. für die Bearbeitung der Anmeldung, Abmeldung, Festsetzung 

und Erhebung der Hundesteuer erforderlich. 

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht bereitstellen, kann Ihr Anliegen gegebenenfalls 

nicht oder nicht vollständig bearbeitet werden. Zudem können steuerrechtliche Mitwirkungs-

pflichten bestehen. 

 

11. Widerrufsrecht 

 

Soweit ausnahmsweise eine Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt, können 

Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit 

der Verarbeitung bis zum Widerruf bleibt unberührt. 

Die für die gesetzliche Durchführung der Hundesteuer erforderliche Verarbeitung bleibt von 

einem Widerruf unberührt. 
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